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Kommerzielles Paddeln auf der Pfinz 
 

 

 

Die Pfinz wird als Gewässer 1. Ordnung vom Land Baden-Württemberg unterhalten. Die 

Unterhaltungsarbeiten und der Ausbau der Pfinz werden vom Regierungspräsidium 

Karlsruhe durchgeführt. Das Gewässerbett ist Eigentum des Landes. Für das Ufer im 

Durlacher Bereich hat der Ortschaftsrat ein Mitbestimmungsrecht.  

Unterschiedliche Meinungen innerhalb der Ämter und Bürger gibt es zum kommerziellen 

Befahren der Pfinz mit Kanus und Paddelbooten auf Durlacher Gemarkung.  

 

Wir stellen deshalb den Antrag, diesen Punkt auf die Tagesordnung der nächsten 

Ortschaftsratssitzung zu setzen.  

 

 

 

Unterzeichnet von: Dipl.- Ing. Günther Malisius, Dr. Horst Dilger, Dr. Angelika Fink-Sontag, 

Dr. Jan Kowalski,  
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